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Hiermit verlieren allen anderen Verkaufs- und Lieferbedingungen ihre Gültigkeit. 

1. Geltungsbereich 

Die nachfolgenden allgemeinen Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedin-
gungen gelten für den gesamten Geschäftsverkehr mit 

 einer Person, die bei Abschluss des Vertrages in Ausübung ihrer 
gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt 
(Unternehmer); 

 juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen. 

2. Allgemeines 

Für den Geschäftsverkehr mit unseren Kunden gelten ausschließlich die 
nachstehenden allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Abwei-
chende Einkaufsbedingungen des Bestellers werden auch durch Auftrags-
annahme nicht Vertragsinhalt, auch dann nicht, wenn ihnen nicht schrift-
lich widersprochen wird.. 

Für den Umfang der Lieferung ist die schriftliche Auftragsbestätigung des 
Lieferers maßgebend, im Falle eines Angebots des Lieferers mit zeitlicher 
Bindung und fristgerechter Annahme das Angebot, sofern keine rechtzeiti-
ge Auftragsbestätigung vorliegt. Nebenabreden und Änderungen bedürfen 
der schriftlichen Bestätigung des Lieferers. 

Angebote werden in der Regel kostenlos abgegeben, Angebote, zu deren 
Abgabe aufwendige technische Voruntersuchungen und/oder Entwurfsar-
beiten notwendig sind (Projektierung), werden in angemessener Höhe in 
Rechnung gestellt, sofern ein rechtswirksamer Liefervertrag nicht zustan-
de kommt.. 

Die zu dem Angebot gehörenden Unterlagen, wie Abbildungen, Zeichnun-
gen, Leistungs-, Gewichts- und Maßangaben sind nur annähernd maßge-
bend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. 

Der Lieferer behält sich an Mustern, Kostenvoranschlägen / Angeboten, 
Zeichnungen u.ä. Informationen körperlicher und unkörperlicher Art – auch 
in elektronischer Form – Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen 
Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Der Lieferer verpflichtet sich, 
vom Besteller als vertraulich bezeichnete Informationen und Unterlagen 
nur mit dessen Zustimmung Dritten zugänglich zu machen. 

Technische Änderungen während der Realisierung, die keine Funktions-
änderungen beinhalten, behält sich der Lieferer vor. 

Sollte eine Bestimmung unserer Bedingungen unwirksam sein oder 
werden, wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Der 
Besteller ist in diesem Falle verpflichtet, mit dem Lieferer eine Vereinba-
rung zu treffen, durch die eine ungültige Bestimmung durch eine andere 
Regelung ersetzt wird, die den gleichen wirtschaftlichen und rechtlichen 
Erfolg wie die ungültige Bestimmung erzielt. 

3. Preis und Zahlung 

Die Preise gelten ohne besondere Vereinbarung „ab Werk“ einschließlich 
Verladung im Werk, jedoch ausschließlich Verpackung, Transportversiche-
rung und Entladung. Zu den Preisen kommt die Umsatzsteuer in der 
jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu. Bei eintretenden Änderungen behal-
ten wir uns Berichtigungen bis zum Tage der Auslieferung vor, sofern 
nichts Gegenteiliges vereinbart wurde. 

Die Zahlungen sind ohne jeden Abzug, kostenfrei für den Lieferer, zu 
leisten, und zwar – sofern nicht anders vereinbart wurde: 

 30% Anzahlung nach Eingang der Auftragsbestätigung gegen 
befristete Bankbürgschaft bis zur Bereitstellung zur Vorabnahme; 

 30% bei halber Lieferzeit 

 30% nach Bereitstellung zur Vorabnahme in unserem Haus, Rück-
gabe der Bankbürgschaft und vor Lieferung; 

 10% nach Montage und Inbetriebnahme im Haus des Bestellers, 
jedoch max. 30 Tage nach Lieferung oder Bereitstellung zur Liefe-

rung, wenn sich Montage und Inbetriebnahme aus Gründen verzö-
gern, die der Lieferer nicht zu vertreten hat. 

 Jeweils zahlbar netto 8 Tage nach Rechnungsdatum. 

Bei Auslandsgeschäften gilt folgende Regelung: 

 30% Anzahlung nach Eingang der Auftragsbestätigung gegen 
befristete Bankbürgschaft bis zur Bereitstellung zur Vorabnahme; 

 30% nach Bereitstellung zur Vorabnahme in unserem Haus, Rück-
gabe der Bankbürgschaft und vor Lieferung; 

 40%  auf Sperrkonto einer namhaften deutschen Bank, freiwerdend 
mit Grenzüberschreitung der Lieferung 

Bei Überschreiten der Zahlungsfristen werden die banküblichen Zinsen 
berechnet, ohne dass es einer Inverzugsetzung bedarf. 

Das Recht, Zahlungen zurückzuhalten oder mit Gegenansprüchen aufzu-
rechnen, steht dem Besteller nur insoweit zu, als seine Gegenansprüche 
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 

4. Lieferzeit 

Die Lieferzeit ergibt sich aus den Vereinbarungen der Vertragsparteien. 
Ihre Einhaltung durch den Lieferer setzt voraus, dass alle kaufmännischen 
und technischen Fragen zwischen den Vertragsparteien geklärt sind und 
der Besteller, kostenfrei für den Lieferer, alle ihm obliegenden Verpflich-
tungen, wie z.B. Beibringung der erforderlichen behördlichen Bescheini-
gungen oder Genehmigungen, Beistellungen, Musterteile, Zeichnungen 
oder die Leistung einer Anzahlung erfüllt hat. Ist dies nicht der Fall, so 
verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Dies gilt nicht, soweit der 
Lieferer die Verzögerung zu vertreten hat. 

Die Einhaltung der Lieferfrist steht unter dem Vorbehalt richtiger und 
rechtzeitiger Selbstbelieferung. Sich abzeichnende Verzögerungen teilt 
der Lieferer sobald als möglich mit. 

Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand bis zu ihrem 
Ablauf das Werk des Lieferers verlassen hat oder die Versandbereitschaft 
gemeldet ist. Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, ist – außer bei be-
rechtigter Abnahmeverweigerung – der Abnahmetermin maßgebend, 
hilfsweise die Meldung der Abnahmebereitschaft. 

Werden der Versand bzw. die Abnahme des Liefergegenstandes aus 
Gründen verzögert, die der Besteller zu vertreten hat, so werden ihm, 
beginnend einen Monat nach Meldung der Versand- bzw. der Abnahme-
bereitschaft, die durch die Verzögerung entstandenen Kosten berechnet. 

Ist die Nichteinhaltung der Lieferzeit auf höhere Gewalt, auf Arbeitskämpfe 
oder sonstige Ereignisse, die außerhalb des Einflussbereiches des Liefe-
rers liegen, zurückzuführen, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen. 
Der Lieferer wird dem Besteller den Beginn und das Ende derartiger 
Umstände baldmöglichst mitteilen. 

Der Besteller kann ohne Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten, wenn 
dem Lieferer die gesamte Leistung vor Gefahrübergang endgültig unmög-
lich wird. Der Besteller kann darüber hinaus vom Vertrag zurücktreten, 
wenn bei einer Bestellung die Ausführung eines Teils der Lieferung 
unmöglich wird und er ein berechtigtes Interesse an der Ablehnung der 
Teillieferung hat. Ist dies nicht der Fall, so hat der Besteller den auf die 
Teillieferung entfallenden Vertragspreis zu zahlen. Dasselbe gilt bei 
Unvermögen des Lieferers. 

Tritt die Unmöglichkeit oder das Unvermögen während des Annahmever-
zuges ein oder ist der Besteller für diese Umstände allein oder weit 
überwiegend verantwortlich, bleibt er zur Gegenleistung verpflichtet. 

5. Gefahrübergang, Abnahme 

Die Gefahr geht auf den Besteller über, wenn der Liefergegenstand das 
Werk verlassen hat, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen 
oder der Lieferer noch andere Leistungen, z.B. die Versandkosten oder 
Anlieferung und Aufstellung übernommen hat. Soweit eine Abnahme zu 
erfolgen hat, ist diese für den Gefahrenübergang maßgebend. Sie muss 
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unverzüglich zum Abnahmetermin, hilfsweise nach der Meldung des 
Lieferers über die Abnahmebereitschaft durchgeführt werden. Der Bestel-
ler darf die Abnahme bei Vorliegen eines nicht wesentlichen Mangels nicht 
verweigern. 

Verzögert sich oder unterbleibt der Versand bzw. die Abnahme infolge von 
Umständen, die dem Lieferer nicht zuzurechnen sind, geht die Gefahr vom 
Tage der Meldung der Versand- bzw. Abnahmebereitschaft auf den 
Besteller über. Der Lieferer verpflichtet sich, auf Kosten des Bestellers die 
Versicherungen abzuschließen, die dieser verlangt. 

Teillieferungen sind zulässig, soweit für den Besteller zumutbar. 

6. Eigentumsvorbehalt 

Der Lieferer behält sich das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zum 
Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. 

Der Lieferer ist berechtigt, den Liefergegenstand auf Kosten des Bestellers 
gegen Diebstahl, Bruch-, Feuer-, Wasser- und sonstige Schäden zu 
versichern, sofern nicht der Besteller selbst die Versicherung nachweislich 
abgeschlossen hat. 

Der Besteller darf den Liefergegenstand weder veräußern, verpfänden 
noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme 
oder sonstigen Verfügungen durch Dritte hat er den Lieferer unverzüglich 
davon zu benachrichtigen. 

Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zah-
lungsverzug, ist der Lieferer zur Rücknahme des Liefergegenstandes nach 
Mahnung berechtigt und der Besteller zur Herausgabe verpflichtet. 

Auf Grund des Eigentumsvorbehalts kann der Lieferer den Liefergegen-
stand auch herausverlangen, wenn er nicht vom Vertrag zurückgetreten 
ist. 

Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens berechtigt den Lieferer 
vom Vertrag zurückzutreten und die sofortige Rückgabe des Liefergegens-
tandes zu verlangen. 

7. Sachmangelhaftung 
Für Mängel der Lieferung, zu denen auch das Fehlen ausdrücklich zugesi-
cherter Eigenschaften gehört, haftet der Lieferer unter Ausschluss weiterer 
Ansprüche wie folgt: 

Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nach billigem Ermessen unterlie-
gender Wahl des Lieferers auszubessern oder neu zu liefern, die sich 
innerhalb von 12 Monaten (bei Mehrschichtbetrieb max. 3000 Betriebs- 
stunden) seit Inbetriebnahme infolge eines vor dem Gefahrübergang 
liegenden Umstandes - insbesondere wegen fehlerhafter Bauart, schlech-
ter Baustoffe oder mangelhafter Ausführung - als unbrauchbar oder in 
ihrer Brauchbarkeit nicht unerheblich beeinträchtigt herausstellen. Die 
Feststellung solcher Mängel ist dem Lieferer unverzüglich schriftlich zu 
melden. Ersetzte Teile werden Eigentum des Lieferers. Der Lieferer 
unterstellt für diese Sachmängelhaftung eine normale, für einen 8-Stun- 
den-Arbeitstag übliche Beanspruchung. Eine höhere Beanspruchung 
verkürzt diese Haftungsdauer entsprechend. 

Verzögern sich der Versand, die Aufstellung oder die Inbetriebnahme 
ohne Verschulden des Lieferers, so erlischt die Haftung spätestens 12 
Monate nach Gefahrenübergang. 

Für wesentliche Fremderzeugnisse beschränkt sich die Haftung des 
Lieferers auf die Abtretung der Haftungsansprüche, die ihm gegen den 
Lieferer des Fremderzeugnisses zustehen. 

Das Recht des Bestellers, Ansprüche aus Mängeln geltend zu machen, 
verjährt in allen Fällen vom Zeitpunkt der rechtzeitigen Rüge an in 6 
Monaten, frühestens jedoch mit Ablauf der Sachmangelhaftung 12 Monate 
nach Gefahrenübergang. 

Es wird keine Haftung übernommen für Schäden, die aus nachfolgenden 
Gründen entstanden sind: 

Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafter Montage 
bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, natürliche Abnut-

zung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, ungeeignete Betriebsmit-
tel, Austauschwerkstoffe, mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Bau-
grund, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse, sofern sie 
nicht auf ein Verschulden des Lieferers zurückzuführen sind. 

Zur Vornahme aller dem Lieferer nach billigem Ermessen notwendig 
erscheinenden Ausbesserungen und Ersatzlieferungen, hat der Besteller, 
nach Verständigung mit dem Lieferer, diesem die erforderliche Zeit und 
Gelegenheit zu geben, sonst ist der Lieferer von der Sachmangelhaftung 
befreit. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit 
und zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, wobei der Lieferer 
sofort zu verständigen ist, oder wenn der Lieferer mit der Beseitigung des 
Mangels im Verzug ist, hat der Besteller das Recht, den Mangel selbst 
oder durch Dritte beseitigen zu lassen und vom Lieferer Ersatz der not-
wendigen Kosten zu verlangen. 

Die volle Garantie – Ersatzteile und Service – gilt nur im Raum Lüden-
scheid (max. 35 km), außerhalb Lüdenscheids erstreckt sich die Garantie 
nur auf die Lieferung von Ersatzteilen. Die Reise- und Unterkunftskosten 
der Techniker, die vom Lieferer im Rahmen der Garantie zum Besteller 
außerhalb Lüdenscheids entsandt werden, werden zusätzlich in Rechnung 
gestellt. 

Für das Ersatzstück und die Ausbesserung beträgt die Gewährleistungs-
frist drei Monate, sie läuft mindestens aber bis zum Ablauf der ursprüngli-
chen Gewährleistungsfrist für den Liefergegenstand. Die Frist für die 
Sachmangelhaftung an dem Liefergegenstand wird um die Dauer der 
durch die Nachbesserungsarbeiten verursachten Betriebsunterbrechung 
verlängert. 

Durch etwa seitens des Bestellers oder Dritter unsachgemäß ohne vorhe-
rige Genehmigung des Lieferers vorgenommene Änderungen oder In-
standsetzungsarbeiten wird die Haftung für die daraus entstehenden 
Folgen aufgehoben. 

Weitere Ansprüche des Bestellers, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz 
von Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind, 
sind ausgeschlossen. 

Dieser Haftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit. Er gilt auch nicht beim Fehlen von Eigenschaften, die ausdrücklich 
zugesichert sind, wenn die Zusicherung gerade bezweckt hat, den Bestel-
ler gegen Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, 
abzusichern. 

8. Rücktrittsrecht des Bestellers - sonstige Haftung 
des Lieferers 

Der Besteller kann vom Vertrag zurücktreten, wenn dem Lieferer die 
gesamte Leistung vor Gefahrübergang endgültig unmöglich wird. Dassel-
be gilt bei Unvermögen des Lieferers. Der Besteller kann nicht vom 
Vertrag zurücktreten, wenn bei einer Bestellung gleichartiger Gegenstände 
die Ausführung eines Teils der Lieferung der Anzahl nach unmöglich wird. 
Der Besteller kann die Gegenleistung angemessen mindern. 

Liegt Leistungsverzug im Sinne des Abschnittes 4 der Lieferbedingungen 
vor und gewährt der Besteller dem in Verzug befindlichen Lieferer ange-
messene Nachfristen mit der ausdrücklichen Erklärung, dass er nach 
Ablauf dieser Fristen die Annahme der Leistung ablehne, und werden die 
Nachfristen nicht eingehalten, so kann der Besteller die Gegenleistung 
angemessen mindern. 

Tritt die Unmöglichkeit während des Annahmeverzuges oder durch Ver-
schulden des Bestellers ein, so bleibt dieser zur Gegenleistung verpflich-
tet. 

Ausgeschlossen sind alle anderen weitergehenden Ansprüche des Bestel-
lers, insbesondere auf Wandlung, Kündigung oder Minderung sowie auf 
Ersatz von Schäden irgendwelcher Art, und zwar auch von solchen 
Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind. 

9. Gerichtsstand 
Der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, auch für Wechselklagen und 
Scheckklagen gegen den Käufer, ist Lüdenscheid. 


